
Pflichtumtausch für vor dem 19. Januar 2013 ausgestellte Führerscheine 
 

Graue und rosa Papierführerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998  

ausgestellt worden sind: 
 

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers 
Tag, bis zu dem der Führerschein 

umgetauscht sein muss 

Vor 1953 19.01.2033 

1953-1958 19.01.2022 

1959-1964 19.01.2023 

1965-1970 19.01.2024 

1971 oder später 19.01.2025 

 

Unbefristete Kartenführerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind: * 
 

Ausstellungsjahr 
Tag, bis zu dem der Führerschein 

umgetauscht sein muss 

1999-2001 19.01.2026 

2002-2004 19.01.2027 

2005-2007 19.01.2028 

2008 19.01.2029 

2009 19.01.2030 

2010 19.01.2031 

2011 19.01.2032 

2012-18.01.2013 19.01.2033 

Alle Kartenführerscheine, die ab dem 19.01.2013 ausgestellt worden sind, unterliegen bereits 

der 15-Jahres-Befristung.  
 

* Für die Geburtsjahrgänge vor 1953 besteht eine Umtauschpflicht erst bis zum 19. Januar 2033, unabhängig vom  

   Ausstellungsjahr Ihres unbefristeten oder befristeten Kartenführerscheines oder Ihres aktuellen Papierführerscheines. 
 

Das Ablaufdatum ist auf der Vorderseite des Kartenführerscheins unter 4b ersichtlich. 


